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Nr. Marienburg, den 29. März. 1905,

LandrätlicheBekanntmachungen.
«

Nr. 1. Marienburg, den 27.’ März 1905.·

Unter Hinweis auf die Nundverfügung vom 21. April
1904 A 2835 wird den Herren Spezialiasfierern der Kreis-

kraukenversicheruug hierdurch in Erinnerung gebracht, daß
die Ansgabebelägeides verflossenen Vierteljahres bis zum
l. April d. Js. zur Festsetzung einzureichen sind. .

Nr. 2.-
«

Marienburg, den 24. März 1905.
«

Bezüglichder Brücken- nnd Fährgeldabgaben seitens
Angehörigen sder Geudarnterie ist seitens der Herren
Minister der öffentlichenArbeiten und»der Finanzen unter

dem Januar d.
Its.

— 111.«A. 12896 M. d. J.
A. . 15471 F.-

»
.

1· 20263 ,

« entschiedenworden,daß in An

betracht der dienstlichen Stellung der Gendarmerie es keinem

Bedenken.unterliegt, sdie Gendarmerie- Osfiziere auch von den

Brücken- und Fährgeldabgabensin gleicher Weise frei zn
lassen, wie dies die Tarife hinsichtlichder öffentlichenBeamten

bestimmen.
Die abweichendeEntscheidng in den Erlassen vom 11.

Mai 1850 und 28. September 1857 tritt hiernach außer
Anwendung.

- Die Herren Amtsvorsteher, in deren Bezirken sich Führen
befinden,ersucheich, die Fährinhaber hiervon zu unterrichien.

Nr. Z. . Marienburg, den 27. März 1905.

Nachdemin den Urteilen des Oberiandesgerichts in Frank-
furt aXM. vom 4. Juli 1902, des Kammergerichts vom

18. Oktober 1904 nnd des Oberlandesgerichts Marientverder
vom 19. November 1904xdie Rechtsauffassungzum Ansdrncke

gebracht ist, daß Reparutnrwerkftätteu, die lediglich dem

Zwecke nnd der Förderung eines Eisenbahn-Unternehmens
dienen, ais dessen wesentlicheBestandteile anzusehen und des-

- Halb gemäß § 6· der Gewerbeordnung den gesamten Bor-

schriftender Gewerbeordnung nicht unterworfen seien, erachtet
CI der Herr Minister für Handel und Gewerbe für geboten,
daß bei dem gegenwärtigenStande der Gesetzgebungauch die

Polizeibehördennicht mehr versuchen, die Bestimmung des
Titels 711 der Gewerbeordnung in solchenReparatnrwerks
stättenzwangsweise zur Durchführng zu bringen. «.

Die beteiligten Ortspolizeibehördenhaben-. ihre Beamten
mit entsprechenderWeisung zu versehen. -

· Nr. 4. Marienburg, den 24. März 1905.

Betrifft Förderung des regelmäßigen Schulbesuchs
Die Bestimmungen des § 1 der Verordnung der könig-

lichen Regierung zu Danzig vom Z. Januar 1881, nach welchen
in den ersten 8 Tagen jedes Kalendervierteljahres die im ver-

flossenenBierteljahre zu- oder weggezogeneu Kinder im Alter
von 6-14 Jahren dem Lehrer nabmduft zu machen find,
bringe ich hierdurch den Guts- undJGemeindevorständendes
Kreises in Erinnerung. -

Nr. 5s. Marienburg, den 25. März 1905.
Es wird hiermit zur öffentlichenKenntnis gebracht, »daß

mit der Jagdzu verschonen find: »

"

’

1. Männliches Rot-i und Damwild vom 1. März sbis
31. Juli.
Weibliches Rot- und Damwild sowie Kälber von Rot-
und Damwild vom 1. Februar bis 15. Oktober.
Rehböckevom 1. Januar bis 15. Mai.

WeiblichesRehwild vom 1. Januar bis 31. Oktober.
Rehlälber das ganze Jahr hindurch.
Hasen vom 16. Januar bis 30. September.
Fasanenhennen vom 1. Februar bis 15. September.
Rebhühner,Wachteln vom 1. Dezember bis 31. August.
Wilde Guten vom 1. März bis 30. Juni.
Schnepfen vom 16. April bis 30 Juni.

. Drosseln vom 1. Januar bis 30. September.
Die Schonzeit für den Dachs ist gänzlichaufgehoben.
Die wilden Gänse sind, entgegen hier und da verbreiteter

abtgiåichenderZeitungsnachrichten,das ganze Jahr hindurch ,

Iag ar. -
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VCkaUUtmachUUgdnanderer Behörden«
«

Nr. 1: Das dem Dienstboten Johann Wittnlski.
geb. den 4. Februar 1887 zu Holm, hier unter Nr. 99 am

22. Dezember 1903 ausgestellte Gesindedienflbneh ist att-
geblich verloren gegangen nnd wird T,fiir nngültig erklärt.
Falls es zum Vorschein kommt, bitte dasselbe einzuziehen und
hierher einzusenden. .

Dem p. Wittulski ist heute ein neues Dienstbuch ansgeis
stellt worden.

Brunau, den 27. März 1905.
»

Der Amtsvorsteher.

Druck von TO. Halb - Marienburg.




